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sowie anerkennend. daß es kein allein gültiges politisches 
System und kein allein gültiges WahJmodell gibt, das fiIr alle 
Nationen und ihre Völker g1eichennaßen geeignet wäre, und 
daß politische Systeme und Wahlvorgiinge historischen, poli
tischen, kulturellen und reJigiösen Gegebenheiten unterliegen. 

in der Oberzeugung. daß es Sache der Staaten ist, die 
erforderlichen Mechanismen und Verfahren zu schaffen, wel
che die volle und effektive Mitwirkung des Volkes an 
Wahlvorgiingen gewllhrleisten, 

unter Hinweis auf alle ihre dieshezilglichen Resolutionen, 

mit Genugtuung über die Erkllirung und das Aktions
programm von Wien, die am 25, 1uni 1993 von der Weltkon
ferenz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und in 
denen die Konferenz bekräftigt hat, daß die Förderung und der 
Schutz der Menschenrechte im Einklang mit den Zielen und 
Gnmdslltzen der Charta erfolgen sollen, 

1, erklllrt erneut. daß aufgrund des in der Charta der 
Vereinten Nationen verankerten Grundsatzes der Gleichbe
rechtigung und Selbstbestimmung der Vülker alle Völker das 
Recht haben. frei und ohne Einmischung von außen ihren 
politischen Status ZU bestimmen und ihre wirtschaftliche. 
soziale und kulturelle Entwicklung zu verfolgen und daß jeder 
Staat verpflichtet ist, dieses Recht im Ejnklang mit der Charta 
zu achten; 

2, erldlJrt erneut. daß es ausschließlich Sache der Völker 
ist, die Methoden fiIr den Wahlvorgang festzulegen und die 
dieshezilgIichen Institutionen zu schnft'en sowie in Überein
stimmung mit ihrer Verfassung und ihren innerstaatlichen 
Rechl5vmscbriften zu bestimmen, wie dieser durchgefilhrt 
werden soll, und daß die Staaten daher die erforderlichen 
Mechanismen und Vbrfahren schaffen sol\en, um die volle und 
effektive Mitwirkung des Volkes an diesen Vorgiingen zu 
gewllhr1eisten; 

3, erklllrt alIJIerdem erneut. daß alle Tätigkeiten, mit 
denen versucht wird, unmittelbar oder mittelbar in den freien 
Ablauf innerstaatlicher Wahlvorgiinge, insbesondere in den 
Entwickbmgsilindern, einzugreifen oder mit denen beabsichtigt 
wird, die Ergebnisse dieser Wahlvorgiinge zu beeinflussen, 
gegen den Geist und den Buchstaben der Gnmdsl!tze ver
stoßen, die in der Charta und in der Erkllirung über völker
rechtliche Grundsätze fiIr freundschaftliche Beziehungen und 
Zusammenarbeit zwischen den Staaten im Einklang mit der 
Charta der Vereinten Nationen verankert sind; 

4, erIdIirt ferner erneut. daß keine allgemeine Notwen
digkeit besteht, daß die Vereinten Nationen den Mitgliedstaa
ten WahlhiIfe 1eisten, außer unter besonderen Umstllnden wie 
in FII11en der EntkoloDin1isierung. im Zusamm"nhang mit 
regionalen oder internationalen Friedensprozessen oder auf 
Antrag bestimmter souverliner Staaten, kraft der vom Si
cherheitsrat oder der Geoera1versammhmg inC=lfaIl 
verahschiedeten Resolutionen und in strikter 'ung 
mit den Gnmds!!!?mt der Souveränität und der Nichtein
mischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten; 

S, /egtallen Staaten eindringlich nahe. den Grundsatz der 
Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten 
und das souveriine Recht der Völker zu achten, ihr politisches, 
wirtschnt'tlich und sozia1es System zu bestimmen; 

6, appelliert mit Nachdruck an !!IIe Staaten, davon 
Abstand zu nehmen, politische Parteien oder Gruppen zu 
finanzieren oder sie unmittelbar oder mittelbar auf andere 
Weise offen oder versteckt zu untersdltzen, und nichts zu tun, 
was die Wahlvorgiinge in einem Land untergraben wIIrde; 

7, verurteilt jede bewaffnete Angriffshandlung und jede 
Androhung oder Anwendung von Gewalt gegen Völker, ihre 
gewählten Regierungen oder ihre rechtmäßigen politischen 
FIIhrer; 

8, bekr4ftigt die Rechtmäßigkeit des Kampfes aller unter 
Ko1onia1- und Fremdherrschaft stehenden Völker. insbesonde
re des paUIstinenIIisc Volkes, um die Ausllhung ihres 
unverlluBer1ichen Rechts auf Selbstbestimmung und nationale 
Unabhängigkeit, die es ihnen ermöglichen wird, ihr politi
sches, wirtsehaftliches und soziales System ohne Einmischung 
von außen zu bestimmen; 

9, fordert die Menschenrechtskommission mif, der 
Prüfung der grundlegenden F!!ktoren, welche die Be!!Chtnng 
der Gnmds!/t:re der nationalen Souveriinitiit und der N'tchteIn
mischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten bei 
Wahlvorgiingen heeintriichtigen, auch weiterhin Vorrang 
elnzorIIumen und der Geoera1versamm1ung auf ihrer fllnfzig
sten 'Thgung über den WIrtschafts- und Sozin1rat Bericht zn 
eJstatten; 

10, ersucht den Generalsekretär. der Geoera1versammbmg 
auf ihrer fIInfzigsten 'Thgung unter dem Punkt "Menschen
rechtsfragen'über die Dun:hfllhrung dieser Resolution Bericht 
zu erstatten, 

94, Plenanin;ung 
23, Dezember 1994 

49/181. StlIr10mg der TiitIgkeJt der Vt!i1!Iuten NatIonen auf 
dem Gebiet der MI!IJIIclumJ:ecl cIun:h dfe FIIr
denmg der lnternatioDalen ZmzaIDJDe11ll1'belt und 
WIrMIgkeft der NJebfselekd.ltIItt UnpartelJlclIkeIt 
und ObJeIdIvItI1t 

Die Generalversammlung. 

in Bekrtiftigung ihres Glaubens an die grundlegenden 
Menschenrechte, an die WUrde und den Wert der mensch-
1ichen Person, an die Gleichberechtigung von Mann und Frau 
sowie von großen und k1einen Nationen sowie in Bekräftigung 
ihrer Entschlossenheit, den sozialen Fortschritt und einen 
besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern, 

eingedenk dessen, daß eines der Ziele der Vereinten 
Nationen darin besteht, freundschaftIic auf der Achtung vor 
dem Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung 
der Völker beruhende Beziehungen zwischen den Nationen zu 
entwickeln und andere geeignete MaBnabmen zur Festigung 
des Weltfriedens zu ergreifen und eine internationale Zu
sammenarbeit herbeizuf!lhren, um internationale Probleme 
wirtschaftliche. sozialer. kultureller und humanitllrer Art zu 
lösen und die Achtung vor den Menschenrechten und Grund
freiheiten fiIr alle, ohne Unterschied nach Rasse, Geschlecbt, 
Sprache oder Religion, zu fördern und zu festigen. 

unter Hinweis darauf. daß die Organi!!ation gemäß Arti
kel S5 der Charta der Vereinten Nationen die allgemeine Ach
tung und Ejnhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
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fiIr alle fiIrdern wird, um jenen Zustand der StabiIitI!t und des 
Wohlergehens herbeizufflhren, der erforderlich ist, damit 
zwischen den Nationen friedliche und freundschaftIiche, auf 
der Achtung vor dem Grundsatz der Gleichberechtigung und 
Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen 
herrschen, und daß sich alle Mitgliedstaaten gemliß Artikel 56 
verpflichten, gemeinsam und jeder fiIr sich mit den Vereinten 
Nationen Zl1SammenZUarbei!en, um die in Artikel 55 niederge
legten Ziele ZU erreichen, 

von neuem erkllJmuJ, daß die Mitgliedstaaten auf dem 
Gebiet der Menschenrechte auch weiterhin im Einklang mit 
der Chartn tlItig sein sollen, 

In dem Wunsche, weitere Fortschtitte bei der internn
tionalen Zusammenarbeit zur Förderung und Festigung der 
Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu 
erzielen, 

die AuJlassung vertretend, daß sich diese internationale 
Zusammenarbeit auf die Grundslltze stützen soll, die im 
Völkerrecht, insbesondere in der Charta, sowie in der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte", den Internationalen 
Menschenrechtspaktenl7 und anderen einscblligigen Dokumen
ten verankert sind, 

VlIIefst Uberzeugt, daß das Vorgehen der Vereinten 
Nationen auf diesem Gebiet nicht nur von einem eingehenden 
Verstlindnis der breiten Vrelfalt der Probleme getragen werden 
soll, die in allen Gesellscbaften bestehen, sondem auch von der 
uneingescbrl!nkten Achtung der politischen, wirtschaftliche 
und sozialen Realitäten in diesen Gesellschaften, in strikter 
Übereinstimmung mit den Zielen und Gnmdslitren der Chartn 
und mit dem grundlegenden Ziel der Förderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
durch internationale Zusammenarbeit, 

tri Bekr4ftlgung aller ihrer diesbezilglichen Resolutionen, 

eingedenk ihrer Resolutionen 2131 (XX) vom 21. De
zember 1965, 2625 (XXV) vom 24. Oktober 1970 und 361103 
vom 9. Dezember 1981, 

erneut erkllJrmuJ, wie wichtig es ist, die Universalität, 
Objektivität und Nichtselektivität der Behandlung von Men
schenrechtsfragen sicherzustellen, wie in der Erklllrung und 
dem Aktionsprogramm von Wren bekrllftigt, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz Ober Menschenrechte verabschie
det wurden', 

im Bewußtsein dessen, daß die Förderung, der Schutz und 
die volle Wahrnehmung aller Menschenrechte und Grund
freiheiten als legitime Anliegen der Weltgemeinscbaft von den 
Grundsiltzen der Universalität, der Nichtselektivität, der 
Unparteilichkeit und der Objektivität geleitet sein und nicht in 
den Dienst politischer Ziele gestellt werden sollen, 

erklilrend, wie wichtig es ist, daß die Sonderberichter 
und Sonderbeauftragten fiIr bestimmte Fragen und Länder 
sowie die Mitglieder der Arbeitsgruppen bei der Wahr
nehmung ihres Mandats Objektivität, Unabhllngigkeit und 
Diskretion beweisen, 

unterstreichend, daß die Regierungen verpflichtet sind, die 
Menschenrechte zu fiIrdern und zu scldltzen und den Verant
wortlichkeiten nachZlrkommCll, die sie nach dem Völkerrecht, 
insbesondere der Charta, sowie mit verschiedenen internatio-

nalen ÜbereinkIInften auf dem Gebiet der Menschenrechte 
eingegangen sind, 

1. weist von neuem tlarm4f hin, daß alle Völker anfgrund 
des in der Chartn der Vereinten Nationen verankerten Grund
satzes der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker das Recht haben, ihren politischen Status frei und ohne 
Einmischung von außen zu bestimmen und frei ihrer wirt
schaftIichen, sozialen und kulturellen Entwicklung nach
zugehen, und daß jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht 
gemäß den Bestimmungen der Charta zu achten, was auch die 
Achtung der territorialen Unversehrthelt einschließt; 

2. erkllirt erneut, daß es eines der Ziele der Vereinten 
Nationen und Aufgabe aller Mitgliedstaaten ist, in zusammen
arbeit mit der Organisation die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten zu fllrdern und zu festigen und in 
bezog auf Menschenrechtsverletzungen wachsam zu bleihen, 
wo iinmer diese vorkommen; 

3. fordert alle Mitgliedstaaten Dlif, ihre Tlltigkeit zum 
Schutz und zur Förderung der Menschenrechte, insbesondere 
auch fiIr den Ausbau der weiteren internationalen Zusammen
arbeit auf diesem Gebiet, auf die Charta, die Allgemeine 
ErldIirung der Menschenrechte, den Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechtens, den Internn
tionalen Pakt Ober bilrgerIiche und politische Rechtens und 
andere einscblllglge internationale Rechtsakte zu atiItzen und 
Handlungen zu unterlassen, die mit diesem internntionalen 
Rahmen unvereinbar sind; 

4. vertritt die AuJlassung, daß die internntionale Zu
sammenarbeit auf diesem Gebiet wirkungsvoll und konkret zur 
dringend gebotenen Verhiltnng massenhafter und flagranter 
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten fiIr alle 
und zur Festigung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit beitragen soll; 

5. erldilrt, daß die Förderung. der Schutz und die volle 
Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreiheiten als 
legitime AnIiegen der Weitgemeinschaft von den Grundslitren 
der N'lChtse1ektivität, der Unparteilichkeit und der Objektivität 
geleitet sein und nicht in den Dienst politischer Ziele gestellt 
werden sollen; 

6. ersucht alle Menschenrechtsorgane des Systems der 
Vereinten Nationen sowie die Sonderberichterstatter, Sorufer.. 
beauftragten, unabhängigen Sachverständigen und Arbeits
gruppen, bei der Wahrnehmung ihres Mandats den Inhalt 
dieser Resolution gebllhrend zu berücksichtigen; 

7. gibt Ihrer t1berzeugung Ausdruck, daß eine unvor
eingenommene und faire Auseinandersetzu mit Menschen
rechtsfragen zur Förderung der internntionalen Zusammen
arbeit sowie zur wirksamen Förderung, zum wirksamen Schutz 
und zur tatsilcblichen Verwirklichung der Menschenrechte und 
Grundfrelheiten beitriIgt; 

8. betont in diesem Zusammenhang, daß nach wie vor 
ein Bedarf an unparteiischen und objektiven Informationen 
über die politische, wirtschaftIiche und soziale Lage und ihre 
Entwicklung in allen Ländern besteht; 

9. bittet die Mitgliedstaaten zu erwägen, je nach Bedatf 
im Rahmen ihrer jeweiligen Rechtsordmmg und entsprechend 
ihren Verpflichtungen nach dem VÖlkerreCht, insbesondere der 
Charta, sowie den internationalen Recbtsakten auf dem Gebiet 
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der Menschenrechte diejenigen Maßnahmen zu mgreifen, die 49/183. Recht auf EntwIcldJmg 
sie fIIr angebracht halten, um weitere Fortschritte bei der 
internationalen Zusammenarbeit zur F6rderung und Festigung 
der Achtung vor den Menschenn:chten und Grundfreiheiten zu 
erzielen; 

10. bittet die Menschenrechtskommission, auf der Grund
Inge dieser Resolution und der Resolution 1993/S9" der 
Kommission vom 9. März 1993 auch weiterhin Möglichkeiten 
zur Stlirkung des Vorgehens der Vereinten Nationen auf 
diesem Gebiet zu prfIfen; 

11. beschließt, diese Frage auf ihrer fünfzigsten Thgung 
unter dem Punkt "Menschenrechtsfragen" zu behandeln. 

94. Plenarsitzung 
23. Dezember 1994 

49/182. Achtung der UDiversalen ReisefreIheIt und der 
fibenngenden ßedeutnng der FamDienzusammen· 
fiIbrung 

Die Generalversammlung, 

erneut erklilrend, daß alle Menschenrechte und Grund
freiheiten allgemeingfi1tig und unteilbar sind, einander 
bedingen und miteinander verknllpft sind, 

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen 
Erklllrung der Menschenrechte", 

betonend, daß die FamilienzusamrnemDhrung von legalen 
Wanderern, wie in dem Aktionsprogramm der vom S. bis 
13. September 1994 in Kairo abgehaltenen 1nternationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung" erklllrt wird, 
ein wichtiger Faktor bei internntionalen Wanderungen ist und 
daß Geldüberweisungen legaler Wanderer in ihre Herkunfts.. 
lIInder oft eine sehr wichtige Devisenquelle darstellen und 
wesentlich zur Verbesserung des Wohls der in den Herkunfts.. 
Ilindern verbliebenen Familienangehörigen beitragen, 

1. fordert alle Staaten auf, allen allsllindisclJen Staats
angehörigen, die sich legal in ihrem Hoheitsgebiet autbalten, 
die universal anerknnnte Reisefreiheit zu gewährleisten; 

2. erkllJrt erneut, daß alle Regierungen, insbesondere die 
Regierongen der AnWabmelllnder, die IlbeJ::ragende Bedl'lwmg 
der FamilienzlIsanrmenfUhrung anerkennen und sich fIIr die 
Übernahme dieses Gfllodsal7a in das innetstaatIiche Recht 
einsetzen müssen, um den Schutz der Familieneinbeit der 
legalen Wanderer sicherzustellen; 

3. forden alle Staaten auf, in Übereinstimmung mit ihren 
innerstaatlichen Rechtsvorscbriften, den in ihrem Hoheits
gebiet anslIssigen ausllindischen Staatsangehörigen Z1l gestat
ten, ungehindert Geld an ihre Familienangehörigen in ihrem 
Herkunftsland Z1l überweisen; 

4. forden alle Staaten a/4/Jerdem auf, keine Rechtsvor
schriften Z1l erlassen beziehungsweise bestehende Rechtsvor
schriften aufzuheben, die sich auf die Fsmilienzusammenflih
rung legaler Wanderer und auf Geldfiberweiaungen nachteilig 
auswirken; 

S. ersucht die Menschenrecbtskommission, sich auf ihrer 
einundfDnfzigsten Thgung mit dieser Frage Z1l befassen. 

94. PlenarsItr.ung 
23. Dezember 1994 

Die Genetrdversammlung, 

In Bekriiftigung der Erklllrung über das Recht auf Entwick
lungl.13, die sie auf ihrer einundvierzigsten Thgung verkündet 
bat, 

unter Hinweis auf ihre Resolutionen 4S/97 vom 
14. Dezember 1990,46/123 vom 17. Dezember 1991,47/123 
vom 18. Dezember 1992 und 48/130 vom 20. Dezember 1993 
sowie die Resolutionen der Menschenrechtskommission über 
das Recht auf Entwicklung und Kenntnis nehmend von der 
Kommissionsresolution 1994/21 vom 1. März 199432

, 

sowie unter Hinweis auf den Bericht über die Weltweite 
Konsultation über die Verwirklichung des Rechts auf Entwick
lung als Menschenrecht"', 

ferner unter Hinweis auf die in der Rio-Erklllrung über Um
welt und Entwicklung vom 14. Juni 1992 verkündeten Grund
siltzew, 

eingedenk dessen, daß sich die MenschllJll"el'btsknmmission 
auch weiterhin mit dieser Frage befaßt, mit dem Ziel der 
Verwirklichung und weiteren Stlirkong des Rechts auf Ent
wicklung, 

In Anerkennung der Notwendigkeit, dem Sekretariats
Zentrum fiIr Menschenrechte angemessene Ressourcen zur 
Unterstiltzong der Tlitigkeit der Arbeitsgruppe fIIr· das Recht 
auf Entwicklung zar Verfilgung zu stellen, 

fesJstellend, daß es zur wirksameren Förderung des ;Rechts 
auf Entwicklung im gesamten System der Vereinten Nationen 
einer entsprechenden Koordini.erung und zusammenarbeit 
bedarf, 

In Anerkennung dessen, daß dem Hohen- Kommissar der 
Vereinten Nationen fiIr Measchenrechte und dem Zentrum fIIr 
Menschenrechte bei der Förderung und dem Schutz des Rechts 
auf Entwicklung eine wichtige Aufgabe zuflIIIt, 

erneut erklilrend, daß es notwendig ist, daß alle Mitglied
staaten auf nationaler und internationaler Ebene Maßnahmen 
zar Verwirklichung aller Menschenrechte mgxeifen, und daß 
es entsprechender Evaluierungsmecbanismen bedarf, um die 
Förderung, Weiterentwicklung und Stärkung der in der Er
kIIlrung über das Recht auf Entwicklung enthaltenen GrundslIt
ze zu gewährleisten, 

mit Genugtuung über die Erklllrung und das Aktions
programm von Wien, die sm 25. Juni 1993 von der WeIt
koDfereoz über Menschenrechte verabschiedet wurden' und 
worin das Recht auf Entwicklung als universelles und unver
llußerliches Recht und als integrierender Bestandteil der 
grundlegenden Menschenrechte bekräftigt und erneut erklllrt 
wird, daß der Mensch das zentrale Subjekt der Entwicklung ist, 
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